
Grundsätze der Leistungsbewertung
im Fach Philosophie

Die Leistungsbewertung im Unterrichtsfach Philosophie erfolgt auf der Grundlage der in § 3
des Kernlehrplans Philosophie (2013) festgehaltenen Prinzipien zur Lernerfolgsüberprüfung.
Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz sind bei der Leistungsbewertung ange-
messen zu berücksichtigen, wobei ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfra-
gen und Darbieten einzelner Daten und Sachverhalter allein den Ansprüchen an die Lei-
stungsfeststellung nicht gerecht werden kann.

Die Leistungsbewertung ergibt sich aus der Bewertung in den Beurteilungsbereichen „Klau-
suren“ und „Sonstige Mitarbeit“ (die in Quartalsnoten festgehalten und den Schülerinnen
und Schülern am Ende des Quartals mitgeteilt wird). Für Schüler/innen, die das Fach schrift-
lich belegt haben, gilt bei der Bewertung einer Gesamtnote auf Zeugnissen (Halbjahr, Schul-
jahresende) das Gewichtungsprinzip von 50% : 50% (Klausuren : Sonstige Mitarbeit). Im Falle
ausschließlich erbrachter Minderleistungen in den Klausuren (4 Puntke oder weniger) ist die
durch die 50% : 50%-Gewichtung ermittelte Gesamtnote ggf. mit einer negativen Tendenz
(Abzugs eines Punktes) zu versehen. (Bspl.: Note „Sonstige Mitarbeit: 8 Punkte, Note „Klau-
suren“: 2 Punkte: Gesamtnote: 4 Punkte).

Bewertung im Bereich „Klausuren“:

Bei den Klausuren ist sicherzustellen, dass die Schüler/innen mit den unter „Sonstige Mitar-
beit“ aufgeführten ÜBERPRÜFUNGSFORMEN A bis I frühzeitig vertraut gemacht und ihnen Gele-
genheit auch zur schriftlichen Anwendung gegeben worden ist. Die Berücksichtigung der drei
ANFORDERUNGSBEREICHE (vgl. Kernlehrplan, Hinweise zur Abiturprüfung):

WIEDERGEBEN VON SACHVERHALTEN UND KENNTNISSEN
ERKLÄREN BEKANNTER SACHVERHALTER UND ÜBERTRAGEN AUF NEUE ZUSAMMENHÄNGE
SELBSTSTÄNDIGES LÖSEN, BEGRÜNDEN UND BEWERTEN

bereitet die Schülerinnen/Schüler zunehmend auf die inhaltlichen und formalen Anforderun-
gen des schriftlichen Teils der Abiturprüfungen vor. Bei den in der EF 90 min, in der QI/II 135
min Arbeitszeit umfassenden Klausuren sind Darstellungsleistung und Sprachleistung neben
der fachlichen Verständnisleistung angemessen zu berücksichtigen (so führen etwa gehäufte
Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit zu einer Absenkung der Note gemäß APO-GOSt).
Die AUFGABENARTEN ergeben sich daher in zunehmender Anlehnung an die Vorgaben für die
schriftlichen Abiturprüfungen:



Bewertung im Bereich „Sonstige Mitarbeit“:

Die Bewertung im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ ergibt sich im Wesentlichen aus
erbrachten Leistungen in:

Unterrichtsgesprächen
Hausaufgaben
Referaten
Protokollen
schriftlichen Übungen und/oder Tests
sonstigen Präsentationsleistungen

Der regelmäßigen aktiven Teilnahme an UNTERRICHTSGESPRÄCHEN kommt im Fach Philosophie
für die Gesamtbewertung ein besonderes Gewicht zu, sie definiert die „Sonstige Mitarbeit“
zu etwa 60%. „Unterrichtsgespräche“ umfasst: Gliederung, Zusammenfassung und Auswer-
tung von Texten, Teilnahme an text- oder problemorientierter Diskussion, Mitarbeit in Ar-
beitsgruppen, Übernahme einer Diskussionsleitung, Anfertigung von Strukturskizzen, eigen-
ständige mündliche Zusammenfassung von Unterrichtsergebnissen, Vorstellen eigener me-
thodischer Überlegungen, Reflexion von Lern- und arbeitsprozessen. Bei der Beurteilung sind
Umfang, sachliche und gedankliche Stringenz, Selbstständigkeit der Reflexions- und Darstel-



lungsleistung, sprachliche und fachterminologische Präzision sowie kommunikative Bezogen-
heit maßgebend.

Folgende ÜBERPRÜFUNGSFORMEN liegen der Leistungsbewertung der „Sonstigen Mitarbeit“ zu-
grunde:

Der regelmäßigen und sorgfältigen Anfertigung vor- und nachbereitender Hausaufgaben
kommt eine Gewichtung von ca. 25% für die Note im Bereich „Sonstiger Mitarbeit“ zu. Lei-
stungen in Referaten, Protokollen, schriftlichen Übungen/Tests, Projekten oder Präsentatio-
nen sind entsprechend mit ca. 15% zu berücksichtigen.


